
#ST# Bundesbeschluss I
über die eidgenössische Staatsrechnung
für das Jahr 1996

vom 25. September 1997

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 85 Ziffer 10 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 26. März 1997 '',

beschliesst;

Art. l
1 Die eidgenössische Staatsrechnung für das Jahr 1996, abschliessend mit
- einem Ausgabenüberschuss in der Finanzrechnung von 4 363 144 545 Franken,
- einem Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung von 5 622 888 840 Franken

und
- einem Fehlbetrag in der Bilanz von 47 205 995 327 Franken wird genehmigt.
2 Von dieser Genehmigung ausgenommen ist die Sonderrechnung der Pensions-
kasse des Bundes mit einem Einnahmenüberschuss von l 013 878 924 Franken.

Art. 2

Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er untersteht nicht dem Referen-
dum.

Ständerat, 10. Juni 1997 Nationalrat, 25. September 1997
Der Präsident: Delalay Die Präsidentin: Stamm Judith
Der Sekretär: Lanz - Der Protokollführer: Anliker
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'> Im BEI nicht veröffentlicht.
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